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Titel 

 Nachfragen aus der nicht öffentlichen Sitzung des HAS vom 19.12.2017 zur 2. Änderung der 

Satzung über die Sondernutzung... (DS 0714/17) - hier: Carsharing Parkplätze     

Öffentlichkeitsstatus 

öffentlich  

 
 

Stellungnahme 

Sachverhalt 
Herr Prof. Dr. Thumfart, Fraktion BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN hatte folgende Nachfragen zur DS 
0714/17 : 
 

1. Gilt die für 4 Jahre geltende Gebührenfreiheit auch für Carsharing Parkplätze? 

 

Es gibt keine separate Regelung für Carsharing Parkplätze. Die Gebührenfreiheit gilt also 

auch für diese, falls die Ausrüstung mit einer E-Ladesäule erfolgt. 

 

2. Die Errichtung von Ladesäulen wird vom Freistaat Thüringen für 5 Jahre subventioniert. Ist 

es möglich die Gebührenfreiheit auf 5 Jahre zu verlängern oder liegen sachliche Gründe 

vor die gegen eine Verlängerung sprechen? 

 

Ein Zusammenhang der Satzungsänderung mit der Subventionierung von Ladesäulen durch 

den  Freistaat Thüringen besteht nicht. Eine Verlängerung der Gebührenfreiheit auf 5 oder 

mehr Jahre kann also zum Ende der jetzigen Befristung neu entschieden werden. 

 

 

 

 

Anlagen  

      

 

Reintjes 
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